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§ 45 Örtliche Zuständigkeit 
 

(1) Für die Entscheidung über die Ausbildungsförderung ist das Amt für 

Ausbildungsförderung zuständig, in dessen Bezirk die Eltern des 

Auszubildenden oder, 

wenn nur noch ein Elternteil lebt, dieser den ständigen Wohnsitz haben. Das 

Amt für 

Ausbildungsförderung, in dessen Bezirk der Auszubildende seinen ständigen 

Wohnsitz hat, 

ist zuständig, wenn 

1. der Auszubildende verheiratet ist oder war, 

2. seine Eltern nicht mehr leben, 

3. dem überlebenden Elternteil die elterliche Sorge nicht zusteht oder bei 

Erreichen der Volljährigkeit des Auszubildenden nicht zustand, 

4. nicht beide Elternteile ihren ständigen Wohnsitz in dem Bezirk desselben 

Amtes für Ausbildungsförderung haben, 

5. kein Elternteil einen Wohnsitz im Inland hat, 

6. weggefallen 

7. der Auszubildende Ausbildungsförderung für die Teilnahme an 

Fernunterrichtslehrgängen erhält (§ 3). 

 

Hat in den Fällen des Satzes 2 der Auszubildende im Inland keinen ständigen 

Wohnsitz, so ist das Amt für Ausbildungsförderung zuständig, in dessen Bezirk 

die Ausbildungsstätte liegt. 


